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Einführung

Zu den zentralen Zielen der 7. GWB-Novelle im Jahr 2005 gehörte die
Stärkung des privaten Rechtsschutzes.1 Der Anspruch auf Beseitigung
fand zum ersten Mal ausdrückliche Erwähnung in § 33 Abs. 1 S. 1 GWB
2005. Er ergab sich allerdings schon zuvor aus einer analogen Anwendung

I.

1 Ziel war damals insbesondere die Kompensation befürchteter Durchsetzungsdefizi-
te im Zusammenhang mit dem Übergang von einem Anmeldesystem mit Erlaubnis-
vorbehalt hin zur Einführung einer Legalausnahme, außerdem eine gesteigerte Ab-
schreckungswirkung (Bundesregierung, Begründung Entwurf 7. GWB-Nov., BT-
Drucks. 15/3640, 1 und 35).
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